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Der Gemeinderat Muttenz beschliesst, gestützt auf § 70 Absatz 2 des Gemeindegesetzes vom 
28. Mai 1970 und § 28 Absatz 2 des Verwaltungs- und Organisationsreglements vom 
23. November 1999: 
 
 
 
§ 1  Geltungsbereich 
 
 Diese Verordnung regelt die Zugangsberechtigung für die Schulhäuser, Kindergärten, Mu-

sikschulräume und Turnhallen der Gemeinde Muttenz, sofern keine anderen Regelungen 
gelten. Für Schulferien gelten separate Regelungen. 

 
 
§ 2 Öffnungszeiten und Zugangsberechtigung 
 
 1 Von Montag bis Freitag, 07.00 Uhr bis 17.30 Uhr, ist der Zugang zu den Anlagen 

uneingeschränkt möglich. Das Öffnen und Schliessen der Anlagen erfolgt durch den 
Hauswart. 

 
 2 Von Montag bis Freitag, 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr, ist der Zugang zu den Anlagen für 

Lehrpersonen möglich. Ausserdem stehen die Anlagen für Veranstaltungen gemäss 
Verordnung über die Benützung gemeindeeigener Räumlichkeiten (Benützungsverord-
nung, Nr. 10.309) zur Verfügung. Bewilligungen für die Benützung erteilt die Bauver-
waltung. Das Öffnen und Schliessen erfolgt durch den Hauswart. 

 
 3 Von Montag bis Freitag, 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und samstags von 06.00 Uhr bis 

17.30 Uhr ist der Zugang zu den Anlagen für Lehrpersonen möglich. Das Öffnen und 
Schliessen erfolgt durch die Lehrperson. Für Veranstaltungen an Samstagen ist eine 
Bewilligung der Bauverwaltung erforderlich. 

 
 4 Von Montag bis Samstag, 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr und Samstag, 17.30 Uhr bis 

Montag, 06.00 Uhr sowie an Feiertagen sinngemäss ist der Zugang zu den Anlagen für 
Lehrpersonen nur in Ausnahmefällen möglich. Das Öffnen und Schliessen erfolgt durch 
die Lehrpersonen. Veranstaltungen können gemäss Verordnung über die Benützung 
gemeindeeigener Räumlichkeiten (Benützungsverordnung, Nr. 10.309) mit entspre-
chender Bewilligung durchgeführt werden. 

 
 
§ 3 Aufhebung bisherigen Rechts, Inkrafttreten 
 
 1 Diese Verordnung ersetzt die Verordnung über die Öffnungszeiten und Zugangsbe-

rechtigung zu den Schulanlagen vom 22.3.2000. 
 
 2 Sie tritt nach Beschluss des Gemeinderates per 1.8.2009 in Kraft. 
 
 
Muttenz, 13. Mai 2009  IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

    Der Präsident Der Verwalter 

 
 
    Peter Vogt Urs Girod 
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Anhang 
 
Grafische Darstellung der Zugangsberechtigungen 
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§ 2.1 Uneingeschränkter Zugang. 

 
 

§ 2.2 Zugang für Lehrpersonen. Veranstaltungen mit Bewilligung der Bauverwal-
tung gemäss Benützungsverordnung. 

 
 

§ 2.3 Zugang für Lehrpersonen. 

 § 2.4 Zugang für Lehrpersonen nur in Ausnahmefällen. Veranstaltungen mit Be-
willigung der Bauverwaltung gemäss Benützungsverordnung. 
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